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Flächennutzungsplan 

1. Berichtigung „OEG-Gelände“ 

Begründung  

 

 

gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB nach Maßgabe  
des Bebauungsplanes Nr. 231-4 "OEG-Gelände",  

in Kraft gesetzt durch die Bekanntmachung  
des Satzungsbeschlusses vom 22.09.2007 

 

 
Fassung vom 18. Dezember 2007 
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Anlass und Ziel 
Anlass der Planung ist eine beabsichtigte städtebauliche Entwicklung des brachliegenden 
OEG (Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG) Geländes am Stadtrand der Viern-
heimer Innenstadt. Mit einer Umnutzung des auf dem Gelände befindlichen denkmalge-
schützten, aber leer stehenden Straßenbahndepots zu einem Dienstleistungsstandort 
und angrenzenden Wohnungsbauvorhaben sollen eine innerstädtische Brache wieder ins 
Stadtgefüge eingegliedert und dort vorhandene Flächenpotenziale nachhaltig erschlos-
sen werden. 
 
Erfordernis der Berichtigung 
Das Plangebiet umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 231-4 „OEG-
Gelände“, der durch die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses vom 22.09.2007 in 
Kraft gesetzt wurde. Im Bebauungsplan Nr. 231-4 „OEG-Gelände“ wird für die Flächen 
Allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet sowie Öffentliche Grünfläche und Öffentliche Ver-
kehrsfläche festgesetzt (siehe Abbildung 1). Er widerspricht damit den Darstellungen des 
rechtsgültigen Flächennutzungsplanes der Stadt Viernheim. 
 
Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB konnte der Bebauungsplan aufgestellt werden, ob-
gleich er von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht. Der Flächennut-
zungsplan muss daraufhin im Wege einer Berichtigung angepasst werden. Eine förmliche 
Änderung des Flächennutzungsplanes ist dabei nicht erforderlich.  
 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Viernheim ist für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes (die Flurstücke Flur 8 Nr. 95, 96 und teilweise Nr. 39/1 der Ge-
markung Viernheim) eine Vorbehaltsfläche für Straßen und Gleisbau dargestellt, welche 
eine Überlandstraßenbahn mit Haltepunkt beinhaltet (siehe Abbildung 2). Hinzu kommt 
das ehemalige Straßenbahndepot, welches als Museumsstandort eingetragen ist. Die 
Straße „Hinter den Zäunen“ ist als Mischbaufläche dargestellt. Südöstlich des Plangebie-
tes grenzen zwei Mischbauflächen an, welche durch eine schmale ebenfalls außerhalb 
liegende Grünfläche getrennt sind. In dieser Grünfläche ist die Planung einer Fußgänger-
verbindung eingetragen, welche in der Verlängerung auch das Plangebiet in Südost-
Nordwest-Richtung quert und eine Verbindung zur Innenstadt darstellt.  
 
Entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes werden die Flächen durch die 1. 
Berichtigung des Flächennutzungsplanes als Mischbaufläche und Wohnbaufläche darge-
stellt. Der im rechtsgültigem Flächennutzungsplan vorgesehenen Wegeverbindung Rich-
tung Innenstadt wird durch die festgesetzte Öffentliche Grünfläche mit Wegerecht Rech-
nung getragen.  
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Abbildung 1: Bebauungsplan 231-4 „OEG-Gelände“ (ohne Maßstab) 
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Abbildung 2: Berichtigung Flächennutzungsplan (ohne Maßstab) 

 

 


